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1 Anlass und Aufgabenstellung 


Die Stadt Ibbenbüren, Kreis Steinfurt, beabsichtigt die Durchführung der 1. Änderung des 
Bebauungsplan Nr. 138 „Gewerbegebiet Tecklenburger Damm“ und im Parallelverfahren die 
158. Änderung des Flächennutzungsplanes. Der Bebauungsplan Nr. 138 wurde am 
08.10.2011 rechtswirksam und zahlreiche Grundstücke des Planbereichs sind bereits be-
baut. Zudem ist der geplante Bau des Regenrückhaltebeckens realisiert worden (vgl. Abb. 
1). Die 1. Änderung des Bebauungsplans sieht die Umwandlung von zwei bislang für den 
Gemeinbedarf festgesetzten Flächen in Gewerbegebietsflächen sowie eine Anhebung der 
maximal zulässigen Gebäudehöhe von zehn auf zwölf Meter vor.  


Bei dem Gesamtvorhaben sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesna-
turschutzgesetzes (BNatSchG) zu beachten. Bei Planungsvorhaben sind demnach alle eu-
ropäisch und streng geschützten Arten (inklusive der Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie) sowie alle europäischen Vogelarten, also auch die sogenannten „Allerweltsarten“ 
wie z. B. Amsel, Buchfink und Kohlmeise zu berücksichtigen. 


Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz  
(MKULNV) des Landes Nordrhein-Westfalen hat eine naturschutzfachlich begründete Aus-
wahl von Arten getroffen, die bei artenschutzrechtlichen Prüfungen zu bearbeiten sind 
(vergl. Kiel, MKULNV, Stand 15.12.2015). Diese Auswahl wird als „planungsrelevante Arten“ 
bezeichnet. Die Arten sind bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung im Einzelnen zu bear-
beiten. Bezogen auf die europäischen Vogelarten gehören hierzu beispielsweise Arten, für 
die nach Europarecht besondere Vogelschutzgebiete auszuweisen sind, sowie solche Vo-
gelarten, die in der Roten Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-Westfalen 
einer Gefährdungskategorie zugeordnet werden. Weiterhin zählen alle Koloniebrüter, Greife 
und Eulenvögel zu den planungsrelevanten Arten in NRW. 


Im Vorfeld der Realisierung des bereits rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 138 führte das 
Büro Dense & Lorenz im Jahr 2010 faunistische Erfassungen durch und erarbeitete auf Ba-
sis der Ergebnisse einen Fachbeitrag zum speziellen Artenschutz (DENSE & LORENZ 2011). 
Aufgrund möglicher Auswirkungen der Planänderungen auf artenschutzrechtlich zu berück-
sichtigende Tierarten und der fehlenden Aktualität der in 2010 erhobenen Daten, empfahl 
die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt in einer Stellungnahme im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden eine Überprüfung und Aktualisierung der Daten-
basis. Zusätzlich zu berücksichtigen waren mögliche Auswirkungen auf ein zwischenzeitlich 
bekanntes Vorkommen des Steinkauzes im weiteren Umfeld des Baugebietes.  
Um eine mögliche artenschutzrechtliche Betroffenheit von Fledermäusen und der arten-
schutzrechtlich zu berücksichtigenden planungsrelevanten Vogelarten beurteilen zu können, 
wurde das Büro Dense & Lorenz im Frühjahr 2020 mit der Aktualisierung der Daten für die-
se Tiergruppen sowie der Erarbeitung eines Fachbeitrages zum Artenschutz beauftragt. 
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2 Plangebiet und Beschreibung des Vorhabens 


Das gesamte Plangebiet des Bebauungsplanes 138 umfasst ca. 10,2 ha. Es wird begrenzt 
durch die Straßen „An der Umfluth“ im Norden, den „Südring“ im Nordwesten, den „Teck-
lenburger Damm“ im Südwesten sowie die Straße „Am Aaseebad“ im Osten und schließt 
unmittelbar südlich an das Wellenbad am Aasee an (Abb. 1). Aktuell sind weite Bereiche im 
Norden und Westen bereits bebaut. Mit dem zentral gelegenen Regenrückhaltebecken be-
findet sich eine neu geschaffene Landschaftsstruktur innerhalb des UG. Eine Wallhecke im 
Norden und eine zentrale Baumhecke sind von der Bebauung unberührt und vollständig 
erhalten. Von der ehemaligen Hofstelle im Südwesten ist nur noch eine Baumgruppe ver-
blieben. Das Plangebiet wird im Folgenden als Untersuchungsgebiet (UG) bezeichnet. Die 
Lage der Gehölzstrukturen wird in Karte 1 im Anhang dargestellt. 


Abgesehen von der Veränderung der maximalen Gebäudehöhen, die sich auf alle Bauflä-
chen des Planbereichs bezieht, ist eine Fläche von etwa 1,7 ha von der geplanten Änderung 
der festgesetzten Nutzung betroffen.  


 


 
 
Abb. 1: Abgrenzung des Untersuchungsgebiets  
  







Stadt Ibbenbüren, B-Plan Nr. 138 „Gewerbegebiet Tecklenburger Damm“, 1. Änderung, Fachbeitrag Artenschutz  
  
 


Dense & Lorenz GbR, Osnabrück  3 


3 Untersuchungsmethodik 
Die Untersuchungen erfolgten im Zeitraum von April bis Juni 2020. Der Untersuchungsum-
fang umfasste einen Kontrolltermin zur Begutachtung der Gehölzstrukturen, fünf Begehun-
gen für die Kartierung der Avifauna, zwei Beobachtungstermine bezüglich der Raumnutzung 
des Steinkauzes sowie zwei Ausflug- bzw. Einflugkontrollen an für Fledermäuse geeigneten 
Quartierstrukturen (Tabelle 1). Alle Untersuchungen fanden bei geeigneter Witterung statt.  
 
Tab. 1: Untersuchungstermine, Witterungsverhältnisse und untersuchte Tiergruppe/Art 


Datum 
(2020) Witterungsverhältnisse Avifauna Steinkauz Fledermäuse 


16.04. klar, Windstärke 2, 8 °C  x   


24.04. klar, Windstärke 1 Bft., 5 °C x   


06.05. klar, Windstärke 0 - 1 Bft., 1 °C   x x  


19.05. wolkig, Windstärke 2 - 3 Bft., 18 °C   x 


27.05. klar, Windstärke 0 - 1 Bft., 11 °C x   


19.06. wolkig, Windstärke 1 – 3 Bft., 10 °C x x x 


 


3.1 Kartierung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten an Bäumen 


Um potentielle Quartierstrukturen für Fledermäuse zu erfassen, erfolgte im Vorfeld der Fle-
dermauskartierungen am 16.04.2020 eine Begutachtung der Gehölze in der Wallhecke im 
Norden sowie der zentral gelegenen Baumhecke. Weitere Gehölze im Westen (ehemalige 
Hofstelle) wurden nicht untersucht, da auch bei einem Besatz mit Fledermäusen keine ar-
tenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen zu erwarten sind.  
Die Suche erfolgte vom Boden aus mit Hilfe eines Fernglases. Für eine Kontrolle auffälliger 
Strukturen bis in 5 m Höhe auf ihre tatsächliche Eignung, eventuellen aktuellen Fleder-
mausbesatz oder Spuren einer früheren Nutzung standen eine Leiter und ein Endoskop 
(DNT Findoo) zur Verfügung. 
 


3.2 Erfassung Fledermäuse 


Die Kontrollen erfolgten an zwei Terminen in der Kernwochenstubenzeit der Fledermäuse 
(19.05. und 09.06. 2020). Ein Fokus der Untersuchung lag auf dem Nachweis von Fleder-
mausquartieren, insbesondere Wochenstuben, da diese gegenüber Eingriffen am sensibels-
ten sind. Informationen über die tatsächliche Nutzung einer potentiellen Quartierstruktur als 
Fledermausquartier erhält man am zuverlässigsten während der Ausflugphase in der 
Abenddämmerung bzw. der Einflugphase am frühen Morgen. Daher wurde jeweils eine 
Kontrolle ab der Abenddämmerung und in den letzten Morgenstunden durchgeführt. Für die 
Ausflugbeobachtungen positionierte sich der Bearbeiter in der Nähe der nachgewiesenen 
quartiergeeigneten Bäume, sodass ein visueller Nachweis ausfliegender Fledermäuse mög-
lich war. Zusätzlich wurde ein Ultraschall-Detektor (Pettersson D240x) eingesetzt, um die 
Beobachtungen akustisch zu unterstützen und den Kontrollbereich zu erweitern. Im An-
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schluss an die Ausflugs- bzw. vor der Einflugsphase erfolgte eine detektorbasierte akusti-
sche Kontrolle entlang der zentralen Baumhecke und der Wallhecke hinsichtlich ihrer Funk-
tion als Leitlinie und/oder Jagdhabitat. Mithilfe der verwendeten Detektoren ist eine sichere 
Artbestimmung nicht in jedem Fall möglich (AHLÉN 1981, WEID 1988, LIMPENS & ROSCHEN 


1996, SKIBA 2003), im Zusammenhang mit dem Nachweis von Funktionsbeziehungen (Flug-
routen, Jagdhabitate) aber auch nicht notwendig.  
 


3.3 Erfassung Avifauna 


Die Erfassung der Brutvögel und die anschließende Auswertung und Festlegung der Brutre-
viere erfolgte nach den allgemein üblichen Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel 
in Deutschland, bei der die Abgrenzung von Revieren auf der Beobachtung revieranzeigen-
der Verhaltensweisen basiert (BIBBY et al. 1995, SÜDBECK et al. 2005). 
Dabei werden drei Kategorien unterschieden:  


• Brutzeitfeststellung (einmaliger Nachweis von Revierverhalten einer Art im geeigne-
ten Bruthabitat) 


• Brutverdacht (Beobachtung eines Paares zur Brutzeit oder zweimaliger Nachweis 
einer Art mit Revierverhalten im geeigneten Bruthabitat im Abstand von mindestens 
7 Tagen)  


• Brutnachweis (sicherer Nachweis einer Brut).  


Die Einstufung als Nahrungsgast erfolgte bei den Vögeln, die ohne revieranzeigendes Ver-
halten oder bei der Nahrungssuche beobachtet wurden. Durchzügler wurden nur an einem 
Termin innerhalb des Zugzeitraumes der betreffenden Art registriert.  
Da zum Zeitpunkt der Erstellung des avifaunistischen Fachbeitrages in 2011 noch keine 
Bebauung vorhanden war, stand damals der Nachweis von Offenlandarten mit Planungsre-
levanz im Vordergrund. Mittlerweile sind große Flächen des Plangebietes bebaut, sodass 
eine Bedeutung für planungsrelevante Offenlandarten nicht mehr zu erwarten war. Daher 
wurde das Untersuchungsdesign dahingehend geändert, dass sich die Untersuchung auf 
die Erfassung von planungsrelevanten Arten in den direkt an die Baufelder angrenzenden 
Gehölzstrukturen konzentrierte. Das Regenrückhaltebecken als neu entstandenes Land-
schaftselement wurde ebenfalls mit betrachtet. 
 


3.4 Steinkauz 


Da aus der Umgebung des Plangebietes ein Brutvorkommen des Steinkauzes bekannt ist, 
galt es zu klären, ob und in welchem Umfang Flächen innerhalb des Plangebietes von dem 
Steinkauz als Jagdhabitat genutzt werden. Für die Beantwortung dieser Frage wurde an 
zwei Terminen während der frühen Morgenstunden, bzw. am Abend ab einer halben Stunde 
vor Dämmerungsbeginn, alle noch unbebauten Flächen des Plangebietes begangen. Neben 
der visuellen Kontrolle wurde auf rufende Steinkäuze geachtet. Da die rufintensive Paa-
rungsphase der Steinkäuze zum Zeitpunkt des Untersuchungsbeginns bereits beendet war, 
wurde auf den Einsatz einer Klangattrappe verzichtet. Ihr Einsatz hätte die möglicherweise 
brütenden Vögel unnötigem Stress ausgesetzt. Deshalb wurde auch auf eine intensive Kon-
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trolle der Brutröhren auf aktuellen Besatz verzichtet. Die gewählte Methodik ist in jedem Fall 
ausreichend, da nicht der konkrete aktuelle Brutnachweis, sondern eine eventuelle Funktion 
des Plangebietes als Nahrungshabitat des Steinkauzes von Interesse war. 
 


4 Ergebnisse 
4.1 Kartierung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten an Bäumen 


Begutachtete Gehölzbestände waren die Wallhecke im Norden, das östlich anschließende 
Feldgehölz, die zentral gelegene Baumreihe sowie der Baumbestand südlich des Regen-
rückhaltebeckens (vgl. Karte 1 im Anhang). 
Innerhalb dieser Gehölze wurden fünf Bäume mit quartiergeeigneten Strukturen identifiziert. 
Tabelle 2 und die Abbildungen 2 bis 5 geben einen Überblick über Quartiertypen und 
Baumarten. Die Verortung der Bäume mit Quartierpotential und die Lage der begutachteten 
Gehölze veranschaulicht Karte 1 im Anhang. Dabei gilt es zu beachten, dass es sich bei 
den angegebenen Positionen der potentiellen Quartierbäume nur um grobe Verortungen 
handelt, denen keine eingemessenen Koordinaten zugrunde liegen.  
 
Tab. 2: Auflistung der gefundenen potentiellen Quartierbäume und Beschreibung der Quar-


tierstrukturen 


Nummer Baumart BHD Höhe Sondermerkmale / Struktur 


1 Zitter-Pappel 35 6 kleine Höhle in Seitenast 
2 Sand-Birke 25 2 Quartier f. Einzeltier 
3 Stiel-Eiche, Totholz 35 3 - 4 Spechthöhlen 
4 Rot-Buche 100 8 Riss und Spechthöhle 
5 Stiel-Eiche 50 10 Spechthöhle 


 
Insbesondere die Rot-Buche, aber auch die Spechthöhlen in den Stiel-Eichen besitzen ver-
mutlich Potential als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für größere Fledermausgruppen (z. B. 
Wochenstubengesellschaften). Konkrete Hinweise auf Quartiere (z. B. Kotspuren am Höh-
leneingang und Stammfuß) ergaben sich durch die Begutachtung nicht. Es ist nicht auszu-
schließen, dass sich weitere quartiergeeignete Strukturen in den Gehölzen befinden, die 
wegen der ungenügenden Einsehbarkeit der verzweigten, oft totholzreichen Seitenäste der 
großkronigen Eichen und der bereits fortgeschrittenen Belaubung nicht gefunden wurden.  
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Abb. 2: Zitter- Pappel mit Höhle in Seitenast  Abb. 3: Sand-Birke mit Höhle 


   


   
Abb. 4: Stiel-Eiche mit Spechthöhlen, Totholz  Abb. 5: Rot-Buche mit Riss und Spechthöhle 
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Abb. 6: Stiel-Eiche mit Spechthöhle   


 


4.2 Fledermäuse  


Im Rahmen der Untersuchung wurden keine Quartiere von Fledermäusen festgestellt. 
Jagdaktivität konnte für Zwergfledermäuse belegt werden. Mehrere Exemplare dieser Art 
jagten ausgiebig entlang der zentral gelegenen Baumhecke, der Wallhecke und gemeinsam 
mit einer Art der Gattung Myotis am Rand der Baumgruppe im Süden des UG. Ein Großer 
Abendsegler jagte kurzzeitig im freien Luftraum über dem Regenrückhaltebecken.  


Eine Leitstrukturfunktion der linearen Gehölzstrukturen konnte nicht festgestellt werden. 
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4.3 Avifauna 


4.3.1 Gesamtartenspektrum 


Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 36 Vogelarten nachgewiesen, von denen fünf 
Arten Planungsrelevanz besitzen (Tabelle 3).  
 
Tab. 3: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Vogelarten 


Abk. Artname Wissenschaftlicher Name Status RL BRD / NRW / Wlb 


 Amsel Turdus merula B - / - / - 


 Bachstelze Motacilla alba B V / V / V 


 Austernfischer Haematopus ostralegus NG - / - / - 


 Blaumeise Parus caeruleus B - / - / - 


Hä Bluthänfling Carduelis cannabina NG 3 / 3 / 3 


 Buchfink Fringilla coelebs B - / - / - 


 Buntspecht Dendrocopus major B - / - / - 


 Dohle Corvus monedula NG - / - / V 


 Dorngrasmücke Sylvia communis B - / - / - 


 Elster Pica pica NG - / - / - 


 Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla B - / - / - 


 Gartengrasmücke Sylvia borin BZ V / V / V 


 Graugans Anser anser NG - / - / - 


 Grünfink Chloris choris NG - / - / - 


 Grünspecht Picus viridis NG - / - / - 


 Hausrotschwanz Phoenicurus ochrurus B - / - / - 


 Heckenbraunelle Prunella modularis B - / - / - 


 Jagdfasan Fasanius colchicus B  


 Kanadagans Branta canadensis NG  


 Klappergrasmücke Sylvia curruca DZ V / V / V 


 Kleiber Sitta europaea B - / - / - 


 Kohlmeise Parus major B - / - / - 


Mb Mäusebussard Buteo buteo NG - / - / - 


 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla B - / - / - 


 Rabenkrähe Corvus corone NG - / - / - 


 Ringeltaube Columba palumbus B - / - / - 


 Rohrammer Emberiza schoeniclus BZ V / V / V 


 Rotkehlchen Erithacus rubecula  B - / - / - 


 Singdrossel Turdus philomenos B - / - / - 


Sp Sperber Accipiter nisus NG - / - / - 


S Star Sturnus vulgaris BV 3 / 3 / V 


 Stieglitz Carduelis carduelis NG V / V / V 


 Stockente Anas platyrhynchos B - / - / - 


 Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris B V / V / 3 


Tf Turmfalke Falco tinnunculus NG V / V / V 


 Zaunkönig Troglodytes troglodytes B - / - / - 


 Zilpzalp Phylloscopus collybita B - / - / - 
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RL D = Rote Liste Deutschland (GRÜNBERG et al. 2015) 
RL NRW = Rote Liste Nordrhein-Westfalen (KRÜGER & NIPKOW 2015) 
RL Wbl  = Regionalisierte Liste der Naturräumlichen Regionen „Weserbergland“ 
3 = gefährdet  V = Vorwarnliste  - = ungefährdet 
B = Brutnachweis/ Brutverdacht NG = Nahrungsgast BZ = Brutzeitfeststellung DZ = Durchzügler 


Rot unterlegt = Planungsrelevante Vogelarten  


 
Unter den Brutvögeln finden sich überwiegend „Allerweltsarten“, die eine breite Palette an 
Lebensräumen besiedeln. Bis auf eine Art nutzten die nachgewiesenen planungsrelevanten 
Arten das Plangebiet ausschließlich als Nahrungsraum. Diese Arten besitzen ein Schwer-
punktvorkommen an Siedlungsrändern und in der offenen Landschaft. Sperber und Star 
sind auch innerstädtisch anzutreffen, sofern geeignete Habitatstrukturen (größere, naturna-
he Gärten, Grünzüge) vorhanden sind. Die einzige Art der planungsrelevanten Arten, für die 
ein Brutverdacht vorliegt (Spechthöhle in der Rot-Buche), ist der Star. Bemerkenswert sind 
die Arten Sumpfrohrsänger und Rohrammer, die sich als Bewohner von Röhrichten und 
Schilfbeständen in der Ufervegetation des Regenrückhaltebeckens angesiedelt haben. Es 
konnten keine Arten der offenen Feldflur (z.B. Kiebitz, Feldlerche, Wachtel) nachgewiesen 
werden.  
 


4.3.2 Steinkauz 


Etwa 200 m östlich der Grenze des Planbereichs wurden vor einigen Jahren zwei Niströhren 
für den Steinkauz aufgehängt (vgl. Karte 2 im Anhang). Die Standorte wurden so gewählt, 
dass sowohl in unmittelbarer Umgebung (Gärten) als auch in den östlich und nordöstlich 
angrenzenden Bereichen Nahrungsraum zur Verfügung steht. Eine der beiden Röhren war 
im Jahr 2019 von einem Steinkauzpaar besiedelt (mdl. Mitt. Otto Kimmel 14.04.2020). Im 
Rahmen der Untersuchung konnten keine Steinkäuze im Plangebiet beobachtet oder ver-
hört werden. Steinkäuze benötigen klein parzellierte Grünlandflächen mit einem hohen An-
teil an Viehweiden und Obstwiesen als Jagdhabitate (DALBECK et al. 1999). Diese Biotopty-
pen fehlen innerhalb des Plangebietes, die einzige dort verbliebene größere landwirtschaft-
liche Fläche, die auch die geringste Entfernung zum Brutplatz besitzt, wird ackerbaulich 
genutzt. 
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5 Artenschutzrechtliche Bewertung  
 


5.1 Vorbemerkung 


Im konkreten Fall ist zu ermitteln und darzustellen, ob sich durch die 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Verbotstatbestände bezüglich der nachgewiesenen artenschutzrechtlich zu 
berücksichtigenden Arten ergeben. Konkret muss folgende Änderung geprüft werden: 


• Änderung der Gesamthöhe der Gebäude von zehn auf zwölf Meter 


 


Im Folgenden wird für die artenschutzrechtlich zu beachtenden Arten eine Konfliktanalyse 
durchgeführt, in der eventuelle Verbotstatbestände aufgezeigt und diskutiert werden. Die 
Prüfung für die einzelnen Arten ist den Prüfprotokollen im Anhang zu entnehmen. Die soge-
nannten „Allerweltsarten“ werden nicht einzeln geprüft, sondern einer gemeinsamen arten-
schutzrechtlichen Prüfung unterzogen. 
 


5.2 Tötungsverbot (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 


Fledermäuse 
Ein Verstoß gegen § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG ist im vorliegenden Fall für Fledermäuse nur zu 
erwarten, sofern besetzte Quartiere beseitigt werden. Im Rahmen der geplanten Ände-
rungsmaßnahmen sind weder die Beseitigung von Gebäuden noch die Entfernung von Ge-
hölzen vorgesehen. Daher ist eine Tötung und damit eine Erfüllung des Verbotstatbestan-
des der Tötung für Fledermäuse auszuschließen. 
 
Avifauna 
§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG verbietet die Verletzung oder Tötung von europäischen Vogelar-


ten. Eine direkte Tötung von europäischen Vogelarten, die in den Gehölzen (Wallhecke 


und zentrale Baumhecke) brüten, ist auszuschließen, da diese Strukturen vollständig er-


halten bleiben. Auf den zur Zeit noch unbebauten Freiflächen (Acker und Brache im Nor-


den) wurden keine brütenden Vögel beobachtet. Da dieses aber nicht vollständig auszu-


schließen ist, sollte die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit erfolgen (Mitte August 


bis Ende Februar), bzw. begonnen werden, bevor sich Brutvögel ansiedeln können. Unter 


Berücksichtigung dieser Vermeidungsmaßnahme werden keine Verbotstatbestände nach 


§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG erfüllt. 


 
Steinkauz 
Ein Verstoß gegen § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG ist für den Steinkauz nur zu erwarten, sofern 
ein besetzter Nistplatz beseitigt wird. Innerhalb des Plangebietes befindet sich kein Nistplatz 
des Steinkauzes. Daher ist eine Tötung und damit eine Erfüllung des Verbotstatbestandes 
der Tötung für den Steinkauz auszuschließen. 
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5.3 Verbot Zerstörung Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 


Fledermäuse 
§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG verbietet die Beschädigung oder Zerstörung von Ruhe- und Fort-
pflanzungsstätten.  
Im Rahmen des aktuellen Bebauungsplans sind keine Rodungen von Gehölzen vorgese-
hen, sodass eine direkte Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszuschließen 
ist. Daher ist ein Verstoß gegen § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG auszuschließen.  
 
Avifauna 
§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG verbietet die Beschädigung oder Zerstörung von Ruhe- und 
Fortpflanzungsstätten. Als Ausnahme (§ 44 (5) BNatSchG) ist dies erlaubt, wenn die öko-
logische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. Konkret bedeutet dies, 
dass für die betroffenen Brutpaare in erreichbarer Nähe gleichwertige Bruthabitate zur Ver-
fügung stehen müssen. Da alle Gehölze erhalten bleiben, werden keine Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten von gehölzbrütenden Vogelarten zerstört. Freiflächenbrüter, insbesonde-
re die planungsrelevanten Arten Feldlerche, Kiebitz und Wachtel, traten im Plangebiet 
nicht auf. Alle weiteren Arten, die auf Freiflächen bzw. in den Randbereichen brüten könn-
ten, weisen keine spezifischen Lebensraumansprüche auf und sind in der Lage, in angren-
zende, ähnlich strukturierte Habitate auszuweichen. Zugriffsverbote gem. 
§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG ergeben sich nicht, sofern die Bauzeitenregelung Beachtung fin-
det (vgl. Tötungsverbot, § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG).  


 


Steinkauz 
§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG verbietet die Beschädigung oder Zerstörung von Ruhestätten. 
Innerhalb des Plangebietes wurden weder Neststandorte noch nächtliche Ruhestätten des 
Steinkauzes nachgewiesen. Essentielle Jagdhabitate in der Nähe von Niststandorten wer-
den ebenfalls als Bestandteil der Fortpflanzungs- und Ruhestätte betrachtet. Da sich in etwa 
200 m Entfernung vom Plangebiet eine besetzte Niströhre befindet, könnten sich prinzipiell 
Zugriffsverbote ergeben, wenn sich wesentliche Jagdhabitate innerhalb des Plangebietes 
befänden. Aufgrund der aktuellen Untersuchungsergebnisse (keine Beobachtungen von 
Steinkäuzen) sowie des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen (beweidetes Grünland, Obst-
baumwiesen) können Jagdhabitate innerhalb des Plangebietes ausgeschlossen werden. 
Daher ist ein Verstoß gegen § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG auszuschließen. 
 


5.4 Störungsverbot (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 


Fledermäuse 
§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG verbietet Störungen, die erheblich sind, d. h. zu einer Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen. 
Erhebliche Störungen, die unter Umständen zu einer Aufgabe von Fortpflanzungsquartieren 
und in deren Folge zu einem geringeren Fortpflanzungserfolg und einer Verschlechterung 
des Erhaltungszustands der lokalen Population führen, können sich z. B. durch intensive 
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dauerhafte Beleuchtung ergeben. Fortpflanzungsquartiere wurden allerdings im Rahmen 
der Untersuchung nicht nachgewiesen, sodass durch die geplante Bebauung keine erhebli-
chen Störungen in Bezug auf Wochenstubenquartiere eintreten. Intensiv genutzte Jagdhabi-
tate von Zwergfledermäusen befinden sich entlang der linearen Gehölzstrukturen (Wallhe-
cke, Baumreihe). Eine Beeinträchtigung durch die Anhebung der maximalen Gebäudehöhe 
auf zwölf Meter ist für diese Art nicht zu erwarten, da zwischen den Gebäuden und den Ge-
hölzstrukturen ein Abstand von mehreren Metern vorgesehen ist. Dieser Abstand reicht aus, 
um einen voll funktionsfähigen Flugkorridor zu erhalten. Zudem handelt es sich für diese Art 
nicht um essentielle Jagdgebiete. Erhebliche Störungen im Sinne von 
§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG ergeben sich daher nicht.  
 
Avifauna 
§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG verbietet Störungen, die erheblich sind, d. h. zu einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen führen.  


Für die planungsrelevanten Arten, die als Nahrungsgäste beobachtet wurden, ist davon 
auszugehen, dass der Verlust an Nahrungsflächen durch Ausweichen auf ähnliche struktu-
rierte Flächen im Umfeld ausgeglichen werden kann. Das gilt z. B. auch für den Bluthänf-
ling, der regelmäßig mehrere Hundert Meter zwischen Brutplatz und Nahrungsflächen zu-
rücklegt. Für Mäusebussard, Turmfalke und Sperber stellen die Flächen im Plangebiet nur 
einen kleinen Teil ihres deutlich größeren Aktionsraums dar und haben keine essentielle 
Bedeutung, sodass sich für diese Arten keine erheblichen Störungen durch eine Bebauung 
ergeben.  


Der Star als einzige Art, für die ein Brutverdacht vorliegt, besitzt als Brutvogel in Sied-
lungsbereichen eine hohe Störungstoleranz, sodass davon ausgegangen werden kann, 
dass der Brutplatz erhalten bleibt. Zusammengefasst sind für keine der potentiell gestörten 
Vogelarten populationsrelevante Störungen zu prognostizieren, der Verbotstatbestand 
nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG wird daher nicht erfüllt. 


 
Steinkauz 
Das Plangebiet weist keine geeigneten Lebensraumstrukturen/Jagdhabitate für den Stein-
kauz auf. Auch bau- und betriebsbedingte Störungen, wie z. B. durch Lärm, sind bei einem 
Abstand des Brutplatzes von 200 m zum Plangebiet nicht zu erwarten. Daher ergeben sich 
durch die geplante Bebauung für diese Art keine Zugriffsverbote gem. 
§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 
 


5.5 Ergebnis 


Zusammengefasst ergeben sich für Fledermäuse und die nachgewiesenen Vogelarten bei 
einer Umsetzung der aktuellen Planungen keine Verbotstatbestände nach § 44(1) Nr. 1-3 
BNatSchG, sofern die erläuterte Vermeidungsmaßnahme (Bauzeitenregelung) Beachtung 
findet. 
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Anhang 
 
Karte 1: Information und Ergebnisse 
 
Anhang 2: Protokoll der Artenschutzprüfung: Gesamtprotokoll 
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Plangebiet = Untersuchungsgebiet


Abk. Artname Wissenschaftlicher Name RL BRD / NRW / Wlb 


Hä Bluthänfling Carduelis cannabina 3 / 3 / 3 


Mb Mäusebussard Buteo buteo - / - / - 


Sp Sperber Accipiter nisus - / - / - 


S Star Sturnus vulgaris 3 / 3 / V 


Tf Turmfalke Falco tinnunculus V / V / V 


 


Sonstige Information


B-Plan Nr. 138 "Gewerbegebiet Tecklenburger Damm"
               1. Änderung


Zeichen: RK
Land NRW (2020)
Datenlizenz Deutschland -
DOP/DGK 10 - Version 2.0
(www.geovdata.de/de-dl /by-2-0)
 https://www.wms.nrw.de/geobasis/ wms_nw_dop10
 


Information u. Ergebnisse


Karte 1
Datum: 11-09-2020
Maßstab: 1:2000


Stadt Ibbenbüren, Fachdienst Stadtplanung
Roncallistraße 1 - 5
49477 Ibbenbüren


Quellenvermerk:


Büro für angewandte Ökologie 
und Landschaftsplanung


Dense &  Lorenz GbR


Herrenteichsstraße 1
49074 Osnabrück


- Fachbeitrag Artenschutz, Fledermäuse und Vögel -


Information


Niströhre, Steinkauz


Ergebnisse
potentieller Quartierbaum
(mit Bezeichnung)#*1


Planungsrelevante Vogelarten


Brutvogel, Brutverdacht
Nahrungsgast")


!


$1


RL D = Rote Liste Deutschland ( GRÜNBERG et al. 2015) 
RL NRW = Rote Liste Nordrhein -Westfalen (KRÜGER & NIPKOW 2015) 
RL Wbl  = Regionalisierte Liste der Naturräumlichen Regionen „Weserbergland“  
3 = gefährdet   V = Vorwarnliste  - = ungefährdet 
B = Brutnachweis/ Brutverdacht  NG = Nahrungsgast  BZ = Brutzeitfeststellung 
DZ = Durchzügler  Rot unterlegt = Planungsrelevante Vogelarten  
 


1 = Zitter-Pappel 
2 = Sand-Birke  
3 = Stiel-Eiche, Totholz 
4 = Rot-Buche 
5 = Stiel Eiche  


 







Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  
 
A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 
 


Allgemeine Angaben  
 


 
 
 


Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           . 
 
 


Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     . 
 
 
 
 


 


Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 
  


Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g 


 


 
 ja 


 


 
 nein 


Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
               (unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 
  


Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:   
 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 


verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?  
G 


 
 ja 


 
 nein 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.
 
 


Stufe III: Ausnahmeverfahren  
  


Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:   
 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 


      Interesses gerechtfertigt? 
 


 ja 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja  nein 
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 


       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
g 


 


 ja 
 


 nein 


  
 
 
 
 
 


 


. 
 







 
Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
  


Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
   Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  


      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 


  


Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 


   Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht  
      weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht  
      behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 


Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 
  


Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
   Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  


      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       
 
 


 


 Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. 
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B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 
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		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Bluthänfling (Carduelis canabina

		rlbrd: 3

		rlnrw: 3

		mtb: 3712

		Betroffenheiten: Es wurden drei Bluthänflinge während der Nahrungssuche an den Erlen der Wallhecke im Norden beobachtet. Hinweise auf eine Brut ergaben sich nicht. 

		vermeidungsmaßnahmen: Die Wallhecke im Norden bleibt als Nahrungshabitat erhalten. Die Notwendigkeit von Vermeidungsmaßnahmen besteht nicht. 

		Auswirkungen: Es ergeben sich keine Verbotstatbestände für diese Art.

		gruende: Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das Vorhaben sprechen.  

		alternativen: Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

		ehz: Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht  behindert wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: On

		europäische Vogelart: Off

		atlantische Region: Off

		kontinentale Region: On

		grün: On

		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)

		rlbrd: V

		rlnrw: R

		mtb: 3712

		Betroffenheiten: Ein Großer Abendsegler jagte kurzzeitig im Bereich des Regenrückhaltebeckens. Essentielle Jagdhabitate sind nicht betroffen, da diese Art strukturunabhängig in großen Höhe bevorzugt über größeren Stillgewässern jagt. Der nahe gelegene Aasee stellt ein Schwerpunktjagdgebiet für diese Art dar. Fortpflanzungs- und Ruhestätten  wurden im Rahmen der Untersuchung nicht nachgewiesen. 

		vermeidungsmaßnahmen: Es werden keine Vermeidungsmaßnahmen notwendig. 

		Auswirkungen: Es ergeben sich keine Verbotstatbestände für diese Art.

		gruende: Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das Vorhaben sprechen.  

		alternativen: Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

		ehz: Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht  behindert wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: Off

		europäische Vogelart: On

		atlantische Region: Off

		kontinentale Region: On

		grün: On

		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Mäusebussard (Buteo buteo)

		rlbrd: *

		rlnrw: *

		mtb: 3712

		Betroffenheiten: Ein Mäusebussard wurde regelmäßig im Plangebiet bei der Jagd über den Freiflächen beobachtet.  Die Gehölze der zentralen Baumreihe dienen als Ansitzwarte. Für den Mäusebussard stellen die Flächen im Plangebiet nur einen kleinen Teil seines deutlich größeren Aktionsraums dar. 

		vermeidungsmaßnahmen: Da weder ein Brutplatz  noch ein bedeutendes Jagdhabitat betroffen sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen notwendig. 

		Auswirkungen: Es ergeben sich keine Verbotstatbestände für diese Art.

		gruende: Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das Vorhaben sprechen.  

		alternativen: Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

		ehz: Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht  behindert wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: Off

		europäische Vogelart: On

		atlantische Region: Off

		kontinentale Region: On

		grün: On

		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Sperber (Accipter nisus)

		rlbrd: *

		rlnrw: *

		mtb: 3712

		Betroffenheiten:  Ein Sperber konnte einmalig abfliegend aus der zentralen Baumreihe beobachtet werden. Sperber jagen Kleinvögel, wobei sie bevorzugt Hecken als Deckung für den Anflug nutzen. Für den Sperber stellen die Gehölzreihen im Plangebiet nur einen kleinen Teil ihres deutlich größeren Aktionsraums dar. Ein Brutplatz dieser Art befand sich nicht innerhalb des Plangebietes.

		vermeidungsmaßnahmen: Da weder ein Brutplatz  noch ein bedeutendes Jagdhabitat betroffen sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen notwendig. 

		Auswirkungen: Es ergeben sich keine Verbotstatbestände für diese Art.

		gruende: Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das Vorhaben sprechen.  

		alternativen: Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

		ehz: Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht  behindert wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: Off

		europäische Vogelart: On

		atlantische Region: Off

		kontinentale Region: On

		grün: Off

		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Star (Sturnus vulgaris)

		rlbrd: 3

		rlnrw: 3

		mtb: 3712

		Betroffenheiten: Für den Star ergab sich ein Brutverdacht in einer Spechthöhle.

		vermeidungsmaßnahmen:  Diese Art besitzt als Brutvogel in Siedlungsbereichen eine hohe Störungstoleranz, sodass davon ausgegangen werden kann, dass der Brutplatz auch nach der Bebauung erhalten bleibt. Daher werden keine Vermeidungsmaßnahmen notwendig. 

		Auswirkungen: Es ergeben sich keine Verbotstatbestände für diese Art.

		gruende: Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das Vorhaben sprechen.  

		alternativen: Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

		ehz: Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht  behindert wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 
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		europäische Vogelart: On

		atlantische Region: Off

		kontinentale Region: On
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		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Turmfalke (Falco tinnunculus)

		rlbrd: V

		rlnrw: V

		mtb: 3712

		Betroffenheiten: Turmfalken wurden regelmäßig im Plangebiet bei der Jagd über den Freiflächen beobachtet. Für den Turmfalken stellen die Flächen im Plangebiet nur einen kleinen Teil ihres deutlich größeren Aktionsraums dar. Ein Brutplatz dieser Art befand sich nicht innerhalb des Plangebietes.

		vermeidungsmaßnahmen: Da weder ein Brutplatz  noch ein bedeutendes Jagdhabitat betroffen sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen notwendig. 

		Auswirkungen: Es ergeben sich keine Verbotstatbestände für diese Art.

		gruende: Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das Vorhaben sprechen.  

		alternativen: Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

		ehz: Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht  behindert wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 
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		Auswirkungen: Es ergeben sich keine Verbotstatbestände für diese Art.

		gruende: Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das Vorhaben sprechen.  
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		ehz: Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht  behindert wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).





